
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINWOHNERGEMEINDE 
RECHERSWIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Botschaft 
 

Gemeindeversammlung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donnerstag, 11. Juni 2026, 
20 Uhr, Waldhaus Recherswil 

  



Einladung zur Gemeindeversammlung vom  
Donnerstag, 11. Juni 2026 
 
Geschätzte Recherswilerinnen und Recherswiler 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen ordentlichen Gemeindeversammlung vom  
Donnerstag, 11. Juni 2026 um 20 Uhr im Waldhaus, Willadingenstrasse 322,  
Recherswil einladen zu dürfen. 

 

Wichtiger Hinweis: 
Die Gemeindeversammlung findet grundsätzlich im Freien beim Waldhaus Rechers-
wil statt. Bei schlechtem Wetter erfolgt ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 13:30 Uhr eine 
Mitteilung auf recherswil.ch, dass die Versammlung im Werkhof Saal 1 stattfindet. 

 

Traktanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1.  Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler:innen und  
Genehmigung Traktandenliste 

   
2.  Genehmigung der Jahresrechnung 2025 
   
3.  Genehmigung der Dienst- und Gehaltsordnung 
   
4.   Genehmigung der Teilrevision des Gebührenreglements 
   
5.  Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits 

Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe 
   
6.  Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits 

Hauptstrasse Ortseingang Koppigen – Freiheit / Moosacker-
weg bis Ortsausgang 

   
7.  Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits 

Sanierung Flurweg Im Feld 
   
8.  Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits 

Schule Anschaffung IT-Geräte 
   
9.  Verschiedenes 
   



Die Botschaft mit den Anträgen des Gemeinderates liegt von Mittwoch,  
3. Juni 2026 bis Donnerstag, 11. Juni 2026 während den Schalteröffnungszeiten auf 
der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Zudem sind diese Unterlagen unter 
recherswil.ch abrufbar.  
 
Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Stimmberechtigt sind alle in Recherswil 
wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr vollendet haben 
und in kantonalen und eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind.  
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle zu einem Umtrunk eingeladen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
 
Recherswil, 28. Mai 2026  
 
Der Gemeinderat  



Anträge des Gemeinderates 
 

 
Traktandum 1 – Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler:innen und Genehmigung 
 der Traktandenliste 
 
Einleitung und Vorwort des Gemeindepräsidenten Jan Flückiger. 
 
Traktandum 2 – Genehmigung der Jahresrechnung 2025  
 
Referentin: Gabriela Jäggi, Ressort Finanzen 
 
Erfolgsrechnung 

Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 236'665.23 
ab. Das Budget 2025 sah einen Ertragsüberschuss von CHF 6’500.00 vor. 
 
Die Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde Recherswil schliesst per 31. Dezember 
2025 wie folgt ab: 
Ergebnis mit planmässigen Abschreibungen  

Aufwand CHF 12'815'061.19 
Ertrag CHF 13'051'726.42 

Ertragsüberschuss vor Ergebnisverwendung CHF 236'665.23 
    

 

Ergebnisverwendung 

Einlage in Eigenkapital CHF 236'665.23 
 

Verbuchung des Ertragsüberschusses 

Bilanzüberschuss vor Verbuchung des CHF 3'796'725.53 
Ertragsüberschuss 2025  CHF 236'665.23 

Bilanzüberschuss per 31.12.2025 CHF 4‘033‘390.76 
    

Finanzkennziffern 
 

Jahr 2025 2024 2023 Bewertung 

 Rechnung Rechnung Rechnung  
     

Bruttoverschuldungsanteil 60.61 % 47.66 % 48.55 % < 50 %  sehr gut 

Bruttoschulden in % des Laufenden Ertrages 
     

Gewichteter  
Nettoverschuldungsquotient 

 
23.16 % 

 
24.29 % 

 
13.78 % 

< 100 % gut 

Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag (Steuerertrag) 

     

Investitionsanteil 5.44 % 7.41 % 4.54 % 10 % - 20 % mittlere Tätig-
keit 

Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes 

     

Nettoschuld I pro Einwohner 572 606 311 0 - 1'000 geringe Verschul-
dung 

Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen 
     

Selbstfinanzierungsgrad 110.31 % 4.34 % 25.33 % 80 % - 100 % verantwortbare 
Neuverschuldung 

Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen 



Erfolgsrechnung 2025 
Zusammenzug; Vergleich Rechnung/Budget, Übersicht vor Ergebnisverwendung 
 

 
Allgemeine Verwaltung 
Der Nettoaufwand ist rund CHF 40‘000 tiefer als budgetiert. Dies liegt hauptsächlich 
daran, dass Informatik-Projekte noch nicht vollständig umgesetzt werden konnten. 
 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
Der Nettoaufwand im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung ist um 
rund CHF 60‘000.00 tiefer als budgetiert. Dies ist auf den Mehrertrag bei den Feuer-
wehr-Ersatzabgaben zurückzuführen. 
 
Bildung 
Der Nettoaufwand im Bereich Bildung ist um rund CHF 236‘000.00 tiefer als budge-
tiert. Beispielsweise fielen die Kosten im Bereich der speziellen Förderung um rund 
CHF 65‘000.00 tiefer aus als budgetiert. Bezüglich der Schülerpauschalen der Primar-
schule konnte ein Mehrertrag von CHF 55‘000.00 verzeichnet werden. Zudem sind die 
Beiträge an Sonderschulen/Heimaufenthalte und die Schulgelder HPS um rund  
CHF 60‘000.00 tiefer aus als budgetiert. 
 
 
 



Gesundheit 
Im Gesundheitswesen ist der Nettoaufwand um rund 70‘000.00 höher als budgetiert. 
Das ist auf die höheren Beiträge an den Kanton Solothurn zurückzuführen, vor allem 
im Bereich der Pflegefinanzierung der ambulanten Pflege. Die Kosten im Bereich Ge-
sundheit steigen stetig an, die finanzielle Entwicklung muss genau beobachtet und 
neu bewertet werden. 
 
Verkehr 
Hier ist der Nettoaufwand rund CHF 60‘000.00 tiefer als budgetiert. Beispielsweise fie-
len gewisse Unterhaltskosten tiefer aus als budgetiert. Auch die Ver- und Entsor-
gungskosten der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind um rund  
CHF 16‘000.00 tiefer als budgetiert. Zudem konnten budgetierte Planungen/Projektie-
rungen noch nicht umgesetzt werden. 
 
Finanzen und Steuern 
Die Budgetierung der Steuern ist grundsätzlich sehr schwierig, da vieles nicht voraus-
schaubar ist. Grundsätzlich darf gesagt werden, dass sehr gut budgetiert wurde. Die 
Einnahmen der allgemeinen Steuern fielen im Rechnungsjahr zwar um rund  
CHF 285‘000.00 tiefer aus als budgetiert, allerdings konnte bei den Sondersteuern ein 
Mehrertrag von rund CHF 175‘000.00 erzielt werden.  
 
 
Investitionsrechnung 2025 
Zusammenzug; Vergleich Rechnung/Budget, Übersicht vor Ergebnisverwendung 

 
Die Investitionsrechnung schliesst um rund CHF 475‘000.00 tiefer ab als budgetiert, 
da einige Projekte um einiges günstiger als vorgesehen abgeschlossen werden konn-
ten. Dies trifft vor allem auf die Sanierung Hauptstrasse – Ortseingang Koppigen – 
Freiheit zu und auf die Anschaffung der IT-Geräte. Andere Projekte konnten noch 
nicht wie geplant vorangetrieben werden konnten. Geplant war unter anderem die  
Ersatz-Eventtechnik in der Igu-Halle, die jedoch verschoben werden musste. Auch die 
Ersatz-Wasserleitung am Rosenweg konnte bislang nicht wie vorgesehen realisiert 
werden. 
  



Bilanz 

Der Bilanzüberschuss hat aufgrund des Ertragsüberschusses in der Erfolgsrechnung 

auf CHF 4‘033‘390.76 bzw. um CHF 236‘665.23 zugenommen. Die Aktiven und die 

Passiven betragen per Ende Jahr je CHF 13‘715‘998.77. Das Eigenkapital hat um 

rund CHF 175‘000.00 zugenommen und beträgt neu CHF 5‘643‘123.07. Das Verwal-

tungsvermögen ist um rund CHF 130‘000.00 gestiegen. Details dazu sind im Anlage-

spiegel zu sehen. Negativ war, dass zusätzliches Fremdkapital aufgenommen worden 

musste, da es zu einem Liquiditätsengpass kam. Dies ist vor allem auf die offenen Ge-

meindesteuern zurückzuführen. In den vergangenen Jahren wurde festgestellt, dass 

vermehrt die Steuer-Vorbezugsrechnungen nicht bezahlt werden. Dies wirkt sich ne-

gativ auf die Liquidität der Gemeinde aus und generiert durch die Aufnahme von 

Fremdkapital Mehrkosten, welche wiederum von den Steuerzahlern getragen werden 

müssen. Hierzu müssen Massnahmen geprüft werden. 

 
Nachtragskredite 
 
Insgesamt betragen die Nachtragskredite CHF 1'075'613.41 
 
Davon sind CHF 981'579.43 gebunden und CHF 94'033.98 liegen in der Kompetenz 
des Gemeindepräsidenten/Gemeinderates Recherswil. 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende  
Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Recherswil zu genehmigen.  
 
1  Nachtragskredite 
1.1  Dringliche und gebundene Nachtragskredite  CHF  981'579.43 
 Nachtragskredite Kompetenz GP / GR CHF 94'033.98 
1.2.  Ordentliche Nachtragskredite zur Beschlussfassung CHF  0.00 
 
  CHF 1'075'613.41 
 
2 Jahresrechnung 2025 
2.1 Allgemeiner Haushalt 
 
 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand CHF 12'815'061.19 
  Gesamtertrag CHF 13'051'726.42 
  Ertragsüberschuss v. Ergebnisv. CHF 236'665.23 
 
 Ergebnisverwendung  Einlage in Eigenkapital CHF 236'665.23 
 
 Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 716'274.25 
  Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 309'374.40 
  Nettoinvestitionen Verwaltungsv. CHF 406'899.85 
 
 Bilanz Bilanzsumme CHF 13'715'998.77 
 
 



2.2 Spezialfinanzierung  
 Wasserversorgung Aufwandüberschüsse CHF 19'761.59 
 Abwasserbeseitigung Aufwandüberschüsse CHF 36'281.87 
 Abfallbeseitigung Ertragsüberschüsse CHF 7'413.46 
 
Die Aufwand- und Ertragsüberschüsse der drei Spezialfinanzierungen werden dem 
entsprechenden Eigenkapital belastet oder gutgeschrieben. Durch diese Ergebnisse 
ergeben sich folgende zweckgebundene Eigenkapitalien: 
 
 Wasserversorgung Verpflichtung CHF 321'965.42 
 Abwasserbeseitigung Verpflichtung CHF 500'206.03 
 Abfallbeseitigung Verpflichtung CHF 23'144.06 
 
Das Prüfungsorgan hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und beantragt dem 
Gemeinderat und der Gemeindeversammlung, diese zu genehmigen.  
 
 
Traktandum 3 – Genehmigung der Dienst- und Gehaltsordnung 
 
Referent: Jan Flückiger, Ressort Präsidiales 
 
Die bestehende Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) der Einwohnergemeinde Re-
cherswil wurde einer umfassenden Totalrevision unterzogen. Ziel dieser Überarbei-
tung war es, die Ordnung sprachlich, strukturell und inhaltlich zu aktualisieren sowie 
an die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und organisatorischen Entwicklun-
gen der Gemeindeverwaltung anzupassen. Die revidierte DGO soll per 1. Juli 2026 in 
Kraft treten und ersetzt die bisherige Fassung vollständig.  
 
Der Gemeinderat hat die Vorlage in mehreren Lesungen behandelt. Die Überarbeitung 
schafft mehr Klarheit bei Zuständigkeiten, Arbeitsbedingungen und personalrechtli-
chen Verfahren. Die Revision orientiert sich am kantonalen Musterreglement und be-
rücksichtigt aktuelle gesetzliche Entwicklungen im Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht. 
 
Wesentliche Änderungen der DGO im Überblick: 
 
1. Sprachliche und strukturelle Anpassungen:  

o Einheitliche und verständliche Formulierungen  
o Einführung gendergerechter Bezeichnungen  
 

2. Präzisierte Zuständigkeiten:  
o Klare Abgrenzung zwischen Gemeinderat, Gemeindepräsidium und  
 Verwaltungsleitung  
 

3. Arbeits- und Vergütungsregelungen:  
o Modernisierung von Arbeitszeit, Überstunden, Ferien, familienbezogenen  
 Urlauben  
o Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall nach aktuellem Bundesrecht  
 

4. Beendigung des Arbeitsverhältnisses:  
o Neu strukturierte Regelungen  



o Ordentliches Rücktrittsalter weiterhin auf 65 Jahre festgelegt  
 

5. Weitere Anpassungen:  
o Anpassungen betreffend Nebenbeschäftigungen, Weiterbildung, Sonntags- 

und Nachtarbeit, Pikettentschädigung  
o Überarbeitung von Honoraren, Entschädigungen und Sitzungsgeldern  
o Einfügung des Spesen- und Entschädigungsreglements als Anhang 7 

 
Insgesamt schafft die revidierte DGO eine zeitgemässe Grundlage für das Gemeinde-
personal und klare, nachvollziehbare Regelungen, die den heutigen rechtlichen und 
organisatorischen Anforderungen entsprechen. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, 
a) auf das Geschäft einzutreten. 
b) die vorliegende Dienst- und Gehaltsordnung, die per 1. Juli 2026 in Kraft treten 
 soll, zu genehmigen.   
 
 
Traktandum 4 – Genehmigung der Teilrevision des Gebührenreglements 
 
Referent: Jan Flückiger, Ressort Präsidiales 
 
Die Gemeindeversammlung hat am 11. Dezember 2025 die Teilrevision des Gebüh-
renreglements genehmigt. Diese Revision ist seit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Mit der Einführung des elektronischen Baugesuchsverfahrens (eBau) werden sämtli-
che Baubewilligungsverfahren ab dem 4. Mai 2026 ausschliesslich über den kantona-
len Onlineschalter my.so.ch abgewickelt. Über dieses Portal werden sämtliche Mittei-
lungen, Rückfragen, Nachforderungen sowie die Baubegleitung bis zur Schlussab-
nahme digital abgewickelt. Auch die öffentliche Planeinsicht erfolgt über das eBau-
Portal. 
 
Der Kanton Solothurn schreibt derzeit gesetzlich nicht vor, dass Baugesuche  
ausschliesslich online einzureichen sind. Deshalb müssen Baugesuche weiterhin auch 
in Papierform entgegengenommen und verarbeitet werden. 
 
Baugesuche, die ausnahmsweise in Papierform eingereicht werden, müssen von der 
Verwaltung im eBau-System erfasst werden. Für diesen zusätzlichen administrativen 
Aufwand ist im Gebührenreglement eine entsprechende Gebühr vorgesehen. 
 
 

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, 
a) auf das Geschäft einzutreten. 
b) das vorliegende Gebührenreglement, das per 1. Juli 2026 in Kraft treten soll, 
 zu genehmigen.  



 
Traktandum 5 – Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits Sa-
nierung Kanalisationsleitung 3. Etappe 
 
Referent: Jan Flückiger, Ressort Präsidiales 
 
Die Kreditabrechnung Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe liegt zur Kenntnis-
nahme vor: 
 
Kreditbewilligung der Gemeindeversammlung vom 08.06.2017 CHF 693'000.00 
 
Zusammenstellung der Ausgaben: 
2017 - 2025 Gemäss Kontoauszüge CHF 651'088.55 
 
Total Ausgaben CHF 651'088.55 
 
 
Zusammenstellung der Einnahmen: 
 CHF 0.00 

Total Einnahmen CHF 0.00 
 
Total Ausgaben netto CHF 651'088.55 
 
Kreditgegenüberstellung: 

Kreditbewilligung CHF 693'000.00 
Total Ausgaben netto CHF 651'088.55 
 
Restkredit CHF  41'911.45 
 

Dieser Verpflichtungskredit ist gemäss Auskunft der zuständigen Kommission in der 
Zwischenzeit abgeschlossen worden. Die Finanzverwaltung hat die entsprechende 
Abrechnung erstellt und durch die verantwortliche Person kontrollieren lassen.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, 
a) auf das Geschäft einzutreten. 
b) die Kreditabrechnung Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe zur Kenntnis zu 

nehmen. 
  



 
Traktandum 6 – Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits 
Hauptstrasse Ortseingang Koppigen – Freiheit / Moosackerweg bis Ortsausgang 
 
Referent: Jan Flückiger, Ressort Präsidiales 
 
Die Kreditabrechnung Hauptstrasse Ortseingang Koppigen – Freiheit / Moosackerweg 
bis Ortsausgang liegt zur Kenntnisnahme vor: 
 
Kreditbewilligung der Gemeindeversammlung vom 15.12.2022 CHF 1’200'000.00 
 
Zusammenstellung der Ausgaben: 
2023 Gemäss Kontoauszug CHF 261'135.85 
2024 Gemäss Kontoauszug CHF 300'505.45 
2025 Gemäss Kontoauszug CHF 262'279.10 
 
Total Ausgaben CHF 823'920.40 
 
 
Zusammenstellung der Einnahmen: 
2024 Gemäss Kontoauszug CHF 48'113.80 
2025 Gemäss Kontoauszug CHF 54'583.70 
2026 Gemäss Kontoauszug CHF 51'210.90 

Total Einnahmen CHF 153'908.40 
   
 
Total Ausgaben netto CHF 670'012.00 
 
Kreditgegenüberstellung: 

Kreditbewilligung CHF  1’200’000.00 
Total Ausgaben netto CHF 670'012.00 
 
Restkredit CHF  529'988.00 
 

Dieser Verpflichtungskredit ist gemäss Auskunft der zuständigen Kommission in der 
Zwischenzeit abgeschlossen worden. Die Finanzverwaltung hat die entsprechende 
Abrechnung erstellt und durch die verantwortliche Person kontrollieren lassen.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, 
a) auf das Geschäft einzutreten. 
b) die Kreditabrechnung Hauptstrasse Ortseingang Koppigen – Freiheit / Moosacker-

weg bis Ortsausgang zur Kenntnis zu nehmen. 
  



 
Traktandum 7 – Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits  
Sanierung Flurweg Im Feld 
 
Referent: Jan Flückiger, Ressort Präsidiales 
 
Die Kreditabrechnung Sanierung Flurweg Im Feld liegt zur Kenntnisnahme vor: 
 
Kreditbewilligung der Gemeindeversammlung vom 14.12.2023 CHF 130'000.00 
 
Zusammenstellung der Ausgaben: 
2024 Gemäss Kontoauszug CHF 38'907.90 
2025 Gemäss Kontoauszug CHF 109'909.10 
 
Total Ausgaben CHF 148'817.00 
 
 
Zusammenstellung der Einnahmen: 
2025 Gemäss Kontoauszug CHF 63'180.00 

Total Einnahmen CHF 63'180.00 
   
 
Total Ausgaben netto CHF 85'637.00 
 
Kreditgegenüberstellung: 

Kreditbewilligung CHF  130’000.00 
Total Ausgaben netto CHF 85'637.00 
 
Restkredit CHF  44'363.00 
 

Dieser Verpflichtungskredit ist gemäss Auskunft der zuständigen Kommission in der 
Zwischenzeit abgeschlossen worden. Die Finanzverwaltung hat die entsprechende 
Abrechnung erstellt und durch die verantwortliche Person kontrollieren lassen.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, 
a) auf das Geschäft einzutreten. 
b) die Kreditabrechnung Sanierung Flurweg Im Feld zur Kenntnis zu nehmen. 
 
  



 
Traktandum 8 – Kenntnisnahme der Abrechnung des Verpflichtungskredits 
Schule Anschaffung IT-Geräte 
 
Referent: Jan Flückiger, Ressort Präsidiales 
 
Die Kreditabrechnung Schule Anschaffung IT-Geräte liegt zur Kenntnisnahme vor: 
 
Kreditbewilligung der Gemeindeversammlung vom 12.12.2024 CHF 150'000.00 
 
Zusammenstellung der Ausgaben: 
2025 Gemäss Kontoauszug CHF 109'936.25 
 
Total Ausgaben CHF 109'936.25 
 
 
Zusammenstellung der Einnahmen: 
2025 Gemäss Kontoauszug CHF 40'899.20 

Total Einnahmen CHF 40'899.20 
   
 
Total Ausgaben netto CHF 69'037.05 
 
Kreditgegenüberstellung: 

Kreditbewilligung CHF  150’000.00 
Total Ausgaben netto CHF 69'037.05 
 
Restkredit CHF  80'962.95 
 

Dieser Verpflichtungskredit ist gemäss Auskunft der zuständigen Kommission in der 
Zwischenzeit abgeschlossen worden. Die Finanzverwaltung hat die entsprechende 
Abrechnung erstellt und durch die verantwortliche Person kontrollieren lassen.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, 
a) auf das Geschäft einzutreten. 
b) die Kreditabrechnung Schule Anschaffung IT-Geräte zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Traktandum 9 – Verschiedenes 
 
Schlusswort des Gemeindepräsidenten Jan Flückiger. 
 
  



 

Wir wünschen Ihnen schöne und sonnige 
Sommertage. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung 
Einwohnergemeinde Recherswil 

 
 


